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Vorwort zur 2. Aufl age

Nach der erfolgreichen Markteinführung der Erstaufl age dieses Werks, damals 
noch unter dem Titel »Grundbegriffe der Personalwirtschaft«, sind zwischen-
zeitlich eine ganze Reihe neuer Aspekte in unserem Fach aufgetaucht, die ei-
ne Aktualisierung und Neubearbeitung des  Buches notwendig gemacht haben. 
Hierfür konnte mit Rüdiger Kabst, Professor für Personalwirtschaft an der Jus-
tus-Liebig-Universität Gießen, ein weiterer Co-Autor gewonnen werden, so dass 
die 2. Aufl age nun von vier Autoren gemeinsam verantwortet wird.  

Wie bisher war für jedes Stichwort ein Autor zuständig, der auch die spezifi -
sche Aussage des Textes vertritt. Dies ist jeweils durch ein Namenskürzel (k, m, 
n oder w) angegeben. Dabei wurde das bewährte Konzept der »Grundbegriffe« 
beibehalten. Das systematische Stichwortverzeichnis gibt einen Gesamtüberblick 
über den Inhalt des Buches. Weiterführende Literaturangaben sollen zur ver-
tiefenden Beschäftigung mit dem jeweiligen Thema anregen. Ein Sachregister 
hilft bei der Suche spezifi scher Aspekte. Im Literaturverzeichnis sind alle ange-
führten Quellen und weiterführende Texte erfasst. Darüber hinaus wurde wei-
terhin angestrebt, den gesamten deutschsprachigen Raum zu erfassen und die 
Besonderheiten einzubeziehen, die in Österreich und in der Schweiz bestehen. 
Somit leistet auch die zweite Aufl age wieder einen wertvollen Beitrag zur Ori-
entierung auf dem großen und stetig mehr an Bedeutung gewinnenden Gebiet 
der betrieblichen Personalarbeit.

Allen Kollegen und Autoren, deren Gedanken in dieses Buch eingefl ossen sind, 
sind wir zu großem Dank verpfl ichtet. Frau Vera Homann-Kania, Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Personalwirtschaft an der Universität Paderborn, 
leistete die umfangreiche Redaktions- und Koordinationsarbeit. Darüber hinaus war 
sie uns im besten Sinne Lektorin: Texte wurden lesbarer, Literaturverzeichnisse 
aktueller und inhaltliche Ausführungen vollständiger. Wir danken ihr für die 
vorbildlich professionelle Arbeitsweise und effi ziente Koordination sowie 
Kommunikation zwischen den vier Autoren und den Verlagsmitarbeitern. Ferner 
gebührt unser Dank ganz besonders Frau Claudia Dreiseitel vom Schäffer-Poeschel 
Verlag für ihre höchst qualifi zierte und intensive Betreuung des Werkes.

Januar 2005 Wolfgang Weber
Wolfgang Mayrhofer

Werner Nienhüser
Rüdiger Kabst
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Vorwort zur 1. Aufl age

Dieses Buch soll Studierenden und Praktikern eine erste begriffl iche Orientie-
rung auf dem Gebiet der Personalwirtschaft bieten. Es umfaßt rund 600 Grund-
begriffe, die im Zentrum der Personalwirtschaft stehen.

Die »Grundbegriffe der Personalwirtschaft« sind an der Universität Paderborn 
entstanden; sie orientieren sich an dem Lehrkonzept des Faches an dieser Hoch-
schule. Das systematische Stichwortverzeichnis, das am Beginn des Buches ab-
gedruckt wurde, ist nach diesem Konzept gegliedert: Es umfaßt die Kennzeich-
nung des Faches Personalwirtschaft, die personalwirtschaftlichen Aufgabenfelder, 
die theoretischen Grundlagen, die das verhaltenswissenschaftliche und das öko-
nomische Theorienspektrum einschließen, die Methoden des Faches sowie die 
institutionellen und rechtlichen Grundlagen bzw. Rahmenbedingungen. Die me-
thodischen Grundlagen zielen einerseits auf die Unterstützung personalwirt-
schaftlicher Entscheidungen, wobei auf das methodische Instrumentarium der 
Wirtschaftswissenschaften zurückgegriffen wird; sie zielen aber auch auf die Per-
sonalforschung, weil Personalfachleute die Ergebnisse der wissenschaftlichen 
Personalforschung nachvollziehen und kritisch bewerten können müssen und 
im übrigen auch selbst Personalforschung betreiben, wenn sie zum Beispiel ei-
ne Untersuchung über den Anstieg von Fluktuation oder Absentismus durch-
führen bzw. in Auftrag geben.

Da ein Autor bis 1985 Professor für Personalwirtschaft in Wien war und ein 
Mitautor, der aus Österreich stammt und nach vorübergehender Tätigkeit in Pa-
derborn jetzt wieder an der Wirtschaftsuniversität Wien tätig ist, war es uns ge-
meinsam ein Anliegen, auch die österreichischen Rahmenbedingungen in die 
Stichworterläuterungen aufzunehmen. Soweit uns dies möglich war, haben wir 
auch versucht, die in der Schweiz geltenden Rahmenbedingungen anzusprechen, 
um den deutschsprachigen Raum möglichst komplett zu erfassen.

Vor diesem Hintergrund werden in diesem Buch die Grundbegriffe der Per-
sonalwirtschaft bzw. des Personalwesens oder Personalmanagements erläutert 
und defi niert. In kurzen Darstellungen wird in die Hauptsachgebiete eingeführt. 
Durch weiterführende Literaturhinweise soll die tiefergehende Beschäftigung mit 
dem jeweiligen Thema erleichtert werden. Durch das System der Grundbegrif-
fe und die internen Verweise wird versucht, die wichtigsten Teilgebiete der Per-
sonalwirtschaft zumindest im Überblick darzustellen, ohne daß damit der An-
spruch eines Lehrbuches erhoben wird. Natürlich kann dieser Band auch kein 
so umfassendes Werk wie das Handwörterbuch des Personalwesens ersetzen. 
Die einführenden Texte in diesem Buch sollen zu den Lehrbüchern des Faches 
und wichtigen Diskussionsbeiträgen in der Fachliteratur hinführen.

Das Gesamtkonzept der Texte verantworten die Autoren gemeinsam. Für je-
des Stichwort war jedoch ein Autor zuständig, der auch die spezifi sche Aussa-
ge seines Textes vertritt; dies ist jeweils durch ein Namenskürzel (w, m oder n) 
angegeben.

Bei der Realisierung des Projektes, insbesondere beim Überprüfung der Ver-
weise und der Literaturangaben, beim Formatieren der Druckvorlagen und der 
Lösung weiterer technischer Probleme hatten wir viele Helfer. Ihnen allen, be-
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sonders aber Rüdiger Kabst, der den größten Teil der technischen Aufgaben bei 
der Drucklegung übernommen hat, danken wir herzlich.

März 1993 Wolfgang Weber
Wolfgang Mayrhofer

Werner Nienhüser
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Benutzerhinweise

Dieses Taschenwörterbuch basiert auf einem hierarchischen Begriffssystem, das 
nachfolgend als systematisches Stichwortverzeichnis zur Orientierung abgedruckt 
ist. Es bildet die »Landkarte« über den Inhalt dieses Buches und hilft, einzel-
ne Stichwörter den Oberbegriffen zuzuordnen bzw. zu Oberbegriffen weitere 
Stichwörter zu fi nden und die Verbindung zwischen den Stichwörtern erken-
nen zu können. Neben den Stichwörtern mit den dazugehörigen Ausführungen 
sind Verweisstichwörter vorhanden. Ein Beispiel: Industrial Relations � Arbeits-
beziehungen. Wenn Sie also das Stichwort Industrial Relations suchen, fi nden 
Sie dort keinen Text, sondern einen Verweis auf das Stichwort »Arbeitsbezie-
hungen«, das den erläuternden Text enthält. 

Die Grundbegriffe der Personalwirtschaft sind in diesem Buch alphabetisch 
geordnet. Bei Begriffen, die aus Substantiv und Adjektiv zusammengesetzt sind, 
orientiert sich die Einordnung am Substantiv. Beispiel: Bildungsarbeit, betriebli-
che. Wenn ein  zusammengesetzter Grundbegriff sprachlich als Einheit verwen-
det wird, dann orientiert sich die Einordnung am vorangestellten Adjektiv. Bei-
spiel: Kollektives Arbeitsrecht.    

Innerhalb der einzelnen Grundbegriffe erfolgen Verweise, wenn Sachverhal-
te erwähnt werden, die in anderen Grundbegriffen behandelt sind. Beispiel: 
Ein Experiment ist eine wiederholbare � Beobachtung unter kontrollierten Be-
dingungen.

Im Text wird der leichteren Lesbarkeit wegen generell die männliche Form 
der Begriffe verwendet, sie steht jeweils stellvertretend auch für die weibli-
che Form.

Das Sachregister am Ende des Buches bildet eine alphabetische Zusammen-
stellung aller Grundbegriffe und der wesentlichen sonstigen Begriffe, die bei den 
Ausführungen erwähnt werden. Dabei erfolgt jeweils ein Hinweis auf die Sei-
tenzahlen auf denen diese Begriffe zu fi nden sind. 

Bei der Literatur werden zum einen selbstverständlich die jeweils direkt ver-
wandten Quellen angegeben. Darüber hinaus wird in vielen Fällen ergänzend 
auf ein oder zwei Quellen hingewiesen, die zu dem jeweiligen Grundbegriff wei-
terführend hilfreich sind. Im Literaturverzeichnis fi nden sich beide Arten von 
Angaben alphabetisch geordnet. Es erübrigt sich fast zu bemerken, dass ande-
re, weitere Quellen für ein Studium des Faches Personalwirtschaft – ob an ei-
ner Hochschule, an anderen Bildungseinrichtungen oder weniger formalisiert im 
selbst organisierten Lernen – sinnvoll und notwendig sind. Wir haben dennoch 
auf die Zusammenstellung weiterer Literaturhinweise verzichtet, weil dies den 
Rahmen des Buches gesprengt hätte.   
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Teil 1: Gegenstand des Fachs

Personalwirtschaft
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Personalabbau
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Personaleinsatz
 Arbeitsanalyse
 Arbeitszeitkonten
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 Arbeitszeitregelung
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 Call-Center
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 Job Sharing
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 Betriebskrankenkassen
 Betriebsrenten
 Betriebssport
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 Freizeit
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Arbeitsmarkt
Arbeitsmarkttheorien
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 Arbeitsplatzdatenbank
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 Abfertigung (Österreich)
Die betriebliche Mitarbeitervorsorge 
(Abfertigung »neu«) ist ein veränder-
tes Abfertigungs- bzw. Vorsorgesystem, 
das im Gegensatz zu seinem Vorgän-
ger beitragsorientiert ist. Die Regelung 
ist mit 1. Juli 2002 in Kraft getreten 
und auf alle privatrechtlichen Arbeits-
verhältnisse anzuwenden, die dem ös-
terreichischen � Arbeitsrecht unterlie-
gen und die nach dem 31.12.2002 auf-
genommen wurden oder für die eine 
Übertrittsvereinbarung gem. § 47 (1) 
BMVG besteht. Rechtsgrundlage ist 
das  Betriebliche Mitarbeitervorsorge-
gesetz (BMVG).

In diesem Sinne muss der � Arbeit-
geber an die Krankenkasse den so ge-
nannten MV-Beitrag in der Höhe von 
1,53 % des monatlichen Entgelts der 
� Arbeitnehmer, die unter das BMVG 
fallen und deren Arbeitsverhältnis län-
ger als ein Monat dauert, zur Weiter-
leitung an die Mitarbeitervorsorge-Kas-
se einzahlen. Diese Beitragspfl icht er-
streckt sich auch für Zeiträume, in 
denen der Arbeitnehmer auf Präsenz-, 
Ausbildungs- oder Zivildienst ist oder 
Anspruch auf Wochen- oder Kranken-
geld hat. Allerdings verändern sich je-
weils in unterschiedlichem Ausmaß die 
Bemessungsgrundlagen. Keine Leis-
tungsansprüche entstehen während 
des Bezugs des Kinderbetreuungsgel-
des, der Bildungskarenz (� Sabbatical) 
oder der Familienhospizkarenz.

Nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses hat der � Arbeitnehmer An-
spruch auf Abfertigung, sofern er nicht 
selbst gekündigt hat, eine Entlassung 
verschuldet hat, ungerechtfertigt aus-
getreten ist oder nicht bereits drei Ein-

zahlungsjahre absolviert hat. Die Aus-
zahlung kann jedoch erst bei Anspruch 
einer Abfertigung bei Beendigung eines 
oder mehrerer darauf folgender Arbeits-
verhältnisse verlangt werden, es sei 
denn, der Arbeitnehmer hat Anspruch 
auf vorzeitige Alterspension oder stand 
seit mindestens 5 Jahren in keinem Ar-
beitsverhältnis mehr. Besteht ein sol-
cher, hat der Arbeitnehmer die Wahl 
zwischen vier Verfügungsmöglichkei-
ten: er kann direkte Auszahlung ver-
langen, den Betrag weiterhin in der 
bisherigen MV-Kasse veranlagen, in 
die MV-Kasse des neuen Arbeitgebers 
übertragen oder an ein Versicherungs-
unternehmen, ein Kreditinstitut oder 
eine Pensionskasse verrenten. Im Falle 
des Todes gebührt den Erben Anspruch 
auf Abfertigung. Die Höhe der Abfer-
tigung ergibt sich aus den eingezahl-
ten Beiträgen zuzüglich Veranlagungs-
erträgen abzüglich der Verwaltungs-
kosten.

Literatur: Ortner, W.; Ortner, H. 2003: Per-
sonalverrechnung in der Praxis. Rechtliche 
Grundlagen, Erläuterungen, gelöste Beispiele, 
Frankfurt, Wien  (m) 

 Abfi ndung
Abfi ndungen sind Zahlungen des Ar-
beitgebers an � Arbeitnehmer zur Ab-
geltung eines Rechtsanspruchs im Zu-
ge der � Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses. Sie werden – anders als 
die �  Abfertigung – vom Arbeitsgericht 
(�  Arbeitsgerichtsbarkeit) festgesetzt 
oder zwischen den beteiligten Partei-
en während oder außerhalb eines Ge-
richtsverfahrens vereinbart.

A
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Das Gericht kann im Rahmen des 
 Kündigungsschutzgesetzes (KSchG) 
unter bestimmten Voraussetzungen 
(z.B. unwirksame �  Kündigung durch 
den �  Arbeitgeber, begründeter Antrag 
seitens einer beteiligten Partei) ein Ar-
beitsverhältnis gegen Zahlung einer Ab-
fi ndung lösen. Dies ist insbesondere 
dann der Fall, wenn die ausgespro-
chene Kündigung zwar unwirksam, 
eine weitere Zusammenarbeit aber 
nicht mehr sinnvoll oder zumutbar ist. 
Nach dem �  Betriebsverfassungsrecht 
besteht im Falle der Kündigung wegen 
Abweichens von einem Interessenaus-
gleich oder wegen einer Betriebsände-
rung ohne vorherigem Versuch eines 
 Interessenausgleichs die Möglichkeit, 
den Arbeitgeber zu einer Abfi ndungs-
zahlung zu verpfl ichten (vgl. § 113 
BetrVG). 

Zwischen den Partnern werden Ab-
fi ndungszahlungen häufi g im Zuge ein-
vernehmlicher Aufhebungsverträge mit 
weitgehender Gestaltungsfreiheit und 
nach dem Betriebsrentengesetz ver-
einbart.

Die Höhe der Abfi ndung ist nicht 
genau geregelt. Wichtigste Einfl ussfak-
toren sind die Dauer der Betriebszu-
gehörigkeit, die ökonomischen Verhält-
nisse der beteiligten Parteien, die Stel-
lung des Arbeitnehmers in der � Or-
ganisation, der Grad der Ungültigkeit 
einer eventuellen Kündigung und die 
Möglichkeit für den Arbeitnehmer, ei-
nen neuen Arbeitsplatz zu fi nden. Die 
Höchstgrenze beträgt i.d.R. 12, in Aus-
nahmefällen 18 Monatsgehälter. Abfi n-
dungen sind nach § 3 Nr. 9 EstG steu-
erprivilegiert, d.h. es sind abhängig von 
der verbrachten Dienstzeit Grundbeträ-
ge steuerfrei, alle weiteren Bestandteile 
der Abfi ndung müssen mit dem halben 
Steuersatz versteuert werden.

Für �  leitende Angestellte gelten 
Sonderregelungen, z.B. bei der Be-
gründungspfl icht des Aufl ösungsantra-
ges. 

Literatur: Löwisch, M. 1989: Taschenkommen-
tar zum Betriebsverfassungsgesetz. Heidelberg; 
Schiefer, B. 1999: Arbeitsrecht im Überblick, 
Neuwied      (m)

 Abmahnung
Eine Abmahnung liegt vor, wenn der 
�  Arbeitgeber ein konkretes Fehlver-
halten des Arbeitnehmers benennt, 
missbilligt und darauf hinweist, dass 
eine Versetzung oder �  Kündigung er-
folgt, wenn sich das genannte Ver-
halten wiederholt (Däubler 1998, S. 
412). Eine verhaltensbedingte  Kündi-
gung ist nur dann gerechtfertigt, wenn 
ihr eine erfolglos gebliebene Abmah-
nung vorausging. Der �  Arbeitneh-
mer muss die Möglichkeit haben, sein 
Verhalten zu ändern, bevor eine or-
dentliche Kündigung ausgesprochen 
wird.

Die Abmahnung muss rechtzeitig 
– schriftlich oder mündlich – nach 
dem Fehlverhalten erfolgen; wenn 
ein Pfl ichtverstoß mehr als ein Jahr 
zurückliegt, kann dieser nicht mehr 
abgemahnt werden. Die Abmahnung 
muss von einer Person ausgesprochen 
werden, die berechtigt ist, eine Verset-
zung oder Kündigung auszusprechen. 
Unzutreffende oder überreagierende 
Abmahnungen müssen auf Verlangen 
des Arbeitnehmers aus der Personalak-
te entfernt werden. Sämtliche Abmah-
nungen, die länger als zwei bis drei 
Jahre zurückliegen, sind aus der Per-
sonalakte zu tilgen. 

Literatur: Däubler, W. 1998: Das Arbeitsrecht 
Bd. 2, 11. Aufl ., Reinbek bei Hamburg  (n)

 Absentismus 
Absentismus bezeichnet das Fernblei-
ben eines � Arbeitnehmers von der Ar-
beit innerhalb der regulären betrieb-
lichen � Arbeitszeit (vgl. auch �     Teil-
nahmeentscheidung). In engeren Be-

Abfi ndung
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griffsfassungen wird zusätzlich auf die 
Gründe für das Fehlen abgestellt. 

Zur Messung werden häufi g  Kenn-
ziffern herangezogen, die den absolu-
ten Wert der Fehlzeiten zu einer als 
normal angesehenen Basisgröße – z.B. 
gesamte Arbeitsstunden pro Periode –  
in Bezug setzen.

Als Ursachen für Absentismus gel-
ten neben überbetrieblichen Faktoren 
wie Konjunktur oder gesetzlichen Vor-
schriften (z.B. Bildungsurlaub) über-
wiegend betriebliche und personale 
Faktoren. Hervorzuheben sind die Ar-
beitssituation, Anforderungen des Ar-
beitsplatzes, Gruppenstruktur, Verhal-
ten der Vorgesetzten etc., die Einstel-
lung zur Arbeit und die individuelle 
berufl iche Qualifi kation in Verbindung 
mit dem Rang in der organisationalen 
Hierarchie. 

Fehlzeiten haben nicht nur Konse-
quenzen für den Arbeitsablauf und die 
Produktion durch zusätzliche Kosten 
für Ersatzkräfte etc. Sie berühren auch 
die bestehenden sozio-emotionalen Be-
ziehungsgefüge. 

Personalwirtschaftlich scheint eine 
Symptomkurierung, etwa durch ver-
schärfte Kontrollen, wenig zielführend. 
Stattdessen empfi ehlt sich ein Anset-
zen an den Ursachen des als negativ 
angesehenen Absentismus. �  Arbeits-
strukturierung, �  Humanisierung der 
Arbeitswelt, �  Personalentwicklung 
u.Ä. rücken so in den Vordergrund.

Literatur: Marr, R. (Hrsg.) 1996: Absentismus: 
der schleichende Verlust an Wettbewerbspoten-
tial, Göttingen et al.  (m)

 Abwehrmechanismen 
In der psychoanalytischen Tradition 
FREUDs werden Abwehrmechanismen 
als unbewusste psychodynamische Vor-
gänge gesehen, welche im Dienste der 
 Abwehr das durch �  Angst und �   Kon-
fl ikt bedrohte Ich in seiner Funktions-

fähigkeit erhalten bzw. schützen. Ab-
wehrmechanismen werden vom Ich 
gegen äußere und/oder innere Gefah-
ren eingesetzt. Sie sollen bedrohliche, 
peinliche oder unerträgliche Trieban-
sprüche und die damit verbundenen 
Vorstellungen, Erinnerungen und Af-
fekte ins Unbewusste verweisen und 
ihnen den Zugang zum Bewusstsein 
verwehren. Abwehrmechanismen wei-
sen eine gewisse Doppelgesichtigkeit 
auf. Einerseits ermöglichen sie als psy-
chisches Regulativ das normale Funkti-
onieren der inneren Organisation und 
liefern so einen Beitrag zu einer ge-
sunden Persönlichkeit. Andererseits 
führen sie u.U. zu neurotischen Fehl-
haltungen. 

Zur Abwehr bedrohlicher Inhalte 
werden in der Regel verschiedene Ab-
wehrmechanismen eingesetzt, z.B. als 
besonders wirksam die Verdrängung, 
daneben insbesondere Verleugnung 
(Negation), Rationalisierung, Projekti-
on, Inkorporation, Identifi kation mit 
dem Agressor etc. 

Abwehrmechanismen gewinnen vor 
allem im Zusammenhang mit der Er-
klärung von individuellem Verhalten 
an Bedeutung. In Bereichen wie �   Mo-
tivation, �  Personalführung etc. oder in 
den direkt auf Veränderung abzielen-
den Strategien wie �  Organisationsent-
wicklung oder �  geplanter Wandel ist 
die Anwendung dieses Interpretations-
konzepts fruchtbar.

Kritisch wird angemerkt, dass Ab-
wehr und Abwehrmechanismen nicht 
direkt beobachtbar, sondern nur indi-
rekt über das Verhalten zu erkennen 
sind. Das bedingt eine gewisse Kompe-
tenz seitens des Beobachters (z.B. Kol-
lege, � Vorgesetzter). Darüber hinaus 
ist weitgehend ungeklärt, wie das Ich 
aus den ihm zur Verfügung stehenden 
Abwehrmechanismen auswählt.

Literatur: Freud, A. 1991: Das Ich und die Ab-
wehrmechanismen, Frankfurt/M.  (m)

Abwehrmechanismen
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AGP
Die Arbeitsgemeinschaft zur Förderung 
der Partnerschaft in der Wirtschaft e.V. 
(AGP), gegr. 1950, hat über 400 Unter-
nehmen und weitere Einzelpersonen als 
Mitglieder. Sie fördert die Idee der part-
nerschaftlichen Zusammenarbeit im Un-
ternehmen (� Beteiligungsmodelle).

 Akkordlohn 
Bemessungsgrundlage für den Akkord-
lohn ist das quantitative bzw. mengen-
mäßige Arbeitsergebnis. Deshalb wird 
auch vom Stücklohn gesprochen. Er 
wird wegen der engen und direkt mess-
baren Beziehung zwischen Leistung 
und Lohnhöhe auch als unmittelbarer 
� Leistungslohn bezeichnet.

Ausgangspunkt für die Akkordent-
lohnung ist der Grundlohn bzw. Ak-
kordrichtsatz, der dem Stundenlohn 
bei Erbringung der � Normalleistung 
entspricht. Die Akkordrichtsätze wer-
den tarifvertraglich vereinbart und lie-
gen in der Regel um 15 bis 20 % über 
dem � Zeitlohn für vergleichbare Arbei-
ten. Der im Vergleich zum  Zeitlohn hö-
here Lohn wird gewährt, weil bei Ak-
kordentlohnung eine größere  Arbeitsin-
tensität erreicht wird als bei anderen 
� Lohnformen.

Als Akkordsatz wird entweder ein 
Lohnsatz pro Stück ( Stückakkord, Geld-
akkord) oder – häufi ger  eine Zeitein-
heit pro Stück ( Stückzeitakkord) vorge-
geben. Die Festlegung der Akkordsätze 
erfolgt in der Regel aufgrund von �  Zeit-
studien (� REFA), gelegentlich auch auf 
der Grundlage von � Systemen vorbe-
stimmter Zeiten. Die Vorgabe kann für 
einzelne Arbeitskräfte ( Einzelakkord) 
oder für Arbeitsgruppen ( Gruppenak-
kord) erfolgen. Neben dem dominie-
renden proportionalen Zusammenhang 
zwischen Menge und Lohnhöhe kön-
nen auch nichtproportionale Beziehun-
gen festgelegt werden. Voraussetzung 
für die Anwendung des Akkordlohnes 

ist das Vorliegen von Akkordfähigkeit 
und  Akkordreife.  Sie liegt vor, wenn 
sich die Arbeitsgänge gleichförmig wie-
derholen, die Mengenergebnisse ex-
akt erfassbar sind und durch die Ar-
beitskraft beeinfl usst werden können. 
Die akkordfähigen Arbeiten sind erst 
dann akkord- bzw. vorgabenreif, wenn 
die organisatorischen und planerischen 
Voraussetzungen geschaffen sind. Die 
Arbeitsabläufe müssen von Störun-
gen bereinigt sein. Diese Bedingun-
gen sind im Zeichen der fortschreiten-
den Automatisierung in immer gerin-
gerem Umfang erfüllt. Die Bedeutung 
des Akkordlohnes nimmt deshalb ab.

Literatur: REFA-Verband für Arbeitsstudien 
1987: Methodenlehre des Arbeitsstudiums, 
Teil Entgeltdifferenzierung, München; Hent-
ze, J. 1995: Personalewirtschaftslehre 2, 6. 
Aufl ., Bern et al.; Schanz, G. 2000: Personal-
wirtschaftslehre, 3. Aufl ., München  (w)

 Akkordreife �  Akkordlohn 

 Akkordrichtsatz 
Der Akkordrichtsatz ist das bei Anwen-
dung des � Akkordlohns tarifvertraglich 
festgelegte Entgelt für eine bei � Nor-
malleistung erbrachte Arbeitsstunde. 
Er ist Basis für die Lohnermittlung bei 
der Akkordentlohnung.

Der Akkordrichtsatz liegt in der 
Regel 15 bis 20% über dem Zeitlohn 
für eine vergleichbare Tätigkeit. Damit 
wird die höhere Leistungsintensität be-
rücksichtigt, die durch die arbeitsorga-
nisatorischen Vorkehrungen zur Schaf-
fung der Anwendungsmöglichkeit des 
 Akkordlohns entsteht.  (w)

 Aktivationstheorie 
Die Aktivationstheorie ist eine der 
�   Motivationstheorien, die sich pri-
mär mit kognitiven Prozessen bzw. 
deren motivationalen und intraperso-
nalen Grundlagen beschäftigt. 

Agentur für Arbeit
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Sie geht vor allem von Ergebnissen 
der Tierpsychologie, der Neurophysi-
ologie (insbesondere der Gehirnfor-
schung) und der  Lerntheorie (�  Lern-
theorien) aus. Es wird postuliert, dass 
Menschen einen Zustand mittlerer Ak-
tivation oder Erregung anstreben bzw. 
beibehalten wollen. Diese Verfassung 
wird im Hinblick auf Leistungsbereit-
schaft und Gefühlslage als optimal an-
gesehen. Eine Über- bzw. Unterschrei-
tung dieses Zustandes, z.B. durch star-
ken Stress oder langweilige Arbeit, hat 
sowohl auf die Leistungsbereitschaft als 
auch auf die Gefühlslage einen negati-
ven Einfl uss. Sie bewirkt den Versuch 
der Wiederherstellung eines Zustands, 
der subjektiv als mittlerer Erregungs-
zustand empfunden wird. Zwischen 
Leistungsdisposition bzw. Gefühlsto-
nus und Aktivationsniveau ergibt sich 
also ein umgekehrt u-förmiger Zusam-
menhang. 

Für das betriebliche �  Personalwe-
sen hat die Aktivationstheorie erheb-
liche Bedeutung. Anwendungsbereich 
ist insbesondere die �   Arbeitsstrukturie-
rung und  Aufgabenstrukturierung, die 
eine entsprechend anregend gestaltete 
Arbeit zum Ziel hat. Gleiches gilt für 
die Erklärung der individuellen Kon-
 fl ikt- und  Risikofreudigkeit aus dem 
Vergleich der Auswirkungen der ak-
tuellen Arbeitssituation mit einem 
subjektiv als angenehm empfundenen 
Aktiva tionsniveau.

Trotz plausibler theoretischer und 
empirischer Befunde darf nicht über-
sehen werden, dass das Zustande-
kommen von charakteristischen Akti-
vationskurven sowie interindividuellen 
Verhaltensunterschieden bei gleichen 
Aktivationskurven weitgehend unge-
klärt bleibt. Der Schritt von einer ge-
nerellen zu einer personenspezifi schen 
Aktivationstheorie steht noch aus.

Literatur: Berlyne, D.E. 1981: Konfl ikt, Er-
regung, Neugier, in: Ackermann, K.F.; Reber, 

G. (Hrsg.): Personalwirtschaft. Motivationale 
und kognitive Grundlagen, Stuttgart, S. 172-
199             (m)

 Alkohol am Arbeitsplatz
Alkohol am Arbeitsplatz stellt ein er-
hebliches Gefährdungspotenzial dar. 
Häufi g gefährden alkoholisierte � Ar-
beitnehmer sich selbst, andere Mitar-
beiter und Außenstehende, indem z.B. 
erhöhte Unfallrisiken entstehen. Die 
aus übermäßigem Alkoholgenuss re-
sultierenden Gesundheitsschäden sind 
ein erhebliches Problem. 

Von einem strikten Alkoholverbot 
im Betrieb wird oft abgeraten, da zum 
einen das Verbot aufwändig umgan-
gen würde, und zum anderen Kolle-
gen Alkoholabhängige zu lange de-
cken, weil sie wissen, dass ein Ver-
stoß gegen das Verbot die Kündigung 
ermöglicht. In meist größeren Unter-
nehmen praktiziert und häufi g disku-
tiert werden  Präventionsmaßnahmen 
und Maßnahmen zum Umgang mit Al-
koholauffälligen und -gefährdeten. Die 
Präventionsmaßnahmen bestehen z.B. 
in der betrieblichen Aufklärung über 
die Risiken und Folgen des Alkohol-
missbrauchs, aber auch in einer eig-
nungsgerechten Gestaltung der Ar-
beit, da Alkohol ein Mittel zur Hand-
habung belastender Situationen inner-
halb und außerhalb der Arbeitstätig-
keit sein kann. Der Umgang mit den 
abhängigen bzw. verhaltensauffälligen 
Arbeitnehmern reicht von  Kündigung 
und Disziplinarmaßnahmen über The-
rapieangebote bis hin zu Zusagen einer 
Weiterbeschäftigung oder erneuten Be-
schäftigung nach erfolgreicher Thera-
pie. Z.T. bestehen � Betriebsvereinba-
rungen, die das Vorgehen regeln.

In rechtlicher Hinsicht entfällt der 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei 
alkoholbedingter � Arbeitsunfähigkeit, 
da ein Verschulden angenommen wird. 
Verhaltensbedingte � Kündigungen sind 

Alkohol am Arbeitsplatz
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möglich, bei personenbezogenen Kün-
digungen gelten die Bestimmungen für 
Kündigung bei Krankheit.

Literatur: Schanz, G.; Gretz, C.; Hanisch, 
D. 1995: Alkohol in der Arbeitswelt, Mün-
chen            (n)

 Altersversorgung, betriebliche
Die betriebliche Alterversorgung ist 
ein Teilbereich der betrieblichen �  So-
zialleistungen (� Sozialpolitik, betrieb-
liche). Unter betrieblicher Altersversor-
gung versteht man freiwillige, über die 
Pfl ichtbeiträge zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung hinausgehende Leis-
tungen zur Versorgung alter oder in-
valider Arbeitnehmer und ihrer Hinter-
bliebenen. Man unterscheidet Betriebs- 
oder Invaliditätsrenten (� Betriebsren-
ten) und Leistungen der Hinterbliebe-
nenfürsorge. 

Die rechtlichen Bestimmungen sind 
vor allem im  Gesetz zur Verbesserung 
der betrieblichen Altersversorgung (Be-
trAVG) zu fi nden.

Der � Arbeitgeber ist ohne Rechts-
grundlage nicht verpfl ichtet, Leistun-
gen aus der betrieblichen Altersver-
sorgung zu gewähren. Rechtsgrund-
lagen können sein: Einzelvertragliche 
Zusage, Betriebsvereinbarung, Tarif-
vertrag und betriebliche Übung. Der 
Arbeitgeber darf niemanden willkür-
lich schlechter stellen (Grundsatz der 
Gleichbehandlung). 

Man unterscheidet folgende Formen 
der betrieblichen Altersversorgung:

–  Direktzusage: Das Unternehmen 
geht selbst Pensionsverpfl ichtun-
gen ein, macht Pensionsrückstellun-
gen und ist damit Träger der Versor-
gung.

– Betriebliche  Pensionskasse: Träger 
ist eine von einem oder mehreren 
Betrieben gegründete, rechtsfähige 
außerbetriebliche Einrichtung, z.B. 

in Form eines Versicherungsvereins 
auf Gegenseitigkeit. An diese Ein-
richtung zahlen die Betriebe Beiträ-
ge. Pensionskassen unterliegen der 
Versicherungsaufsicht. 

–  Unterstützungskasse: Träger ist hier 
eine rechtlich selbstständige Einrich-
tung in Form eines eingetragenen 
Vereins, einer GmbH oder Stiftung, 
die nicht der Versicherungsaufsicht 
unterliegt.

–  Direktversicherung: Hier handelt es 
sich um einen Einzel- oder Gruppen-
vertrag, den der Betrieb bei einer 
Lebensversicherung zugunsten der 
Arbeitnehmer abschließt. Das Unter-
nehmen zahlt einmalig oder laufend 
Beiträge an diese Versicherung.

– Freiwillige  Höherversicherung in der 
gesetzlichen Rentenversicherung: 
Der Betrieb versichert die Arbeit-
nehmer, die freiwillige oder Pfl icht-
mitglieder in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung sind, über deren 
Beiträge hinaus höher.

Für den Anspruch auf Leistungen aus 
der betrieblichen Altersversorgung 
müssen nach dem Gesetz zur Ver-
besserung der betrieblichen Altersver-
sorgung folgende Bedingungen erfüllt 
sein: Es besteht bei Eintritt des Ver-
sorgungsfall ein Arbeitsverhältnis, ei-
ne bestimmte Wartezeit ist erfüllt, der 
Arbeitnehmer wird in den Ruhestand 
versetzt und der Versorgungsfall ist ein-
getreten. Scheidet ein Arbeitnehmer 
vor dem Versorgungsfall aus, behält er 
die Ansprüche unter bestimmten Vo-
raussetzungen. 

Die Wirkungen der betrieblichen Al-
tersversorgung bestehen vor allem in 
der  Akquisitionswirkung (Mitarbeiter-
werbung und -sicherung),  Steuerreduk-
tionswirkung und  Liquiditätswirkung 
(z.B. bei Pensionsrückstellungen). 

Bei der Einrichtung von Leistun-
gen zur betrieblichen Altersversor-
gung sind die Mitbestimmungsrechte 

Alkohol am Arbeitsplatz
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des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 
8 Betr.VG zu beachten. 

Literatur: Birk, U.-A. 1996: Betriebliche Alters-
versorgung, München  (n)

 Änderungen, tief greifende
Als tief greifend werden diejenigen Än-
derungen in Organisationen bezeich-
net, die besondere Probleme in Be-
zug auf Durchführung und auf Kom-
plexitätshandhabung aufwerfen. Sie be-
treffen vor allem die �  Organisations-
struktur und haben eine Verbesserung 
der organisationalen Leistungsfähigkeit 
zum Ziel.

Auslöser für tief greifende Änderun-
gen sind organisationsinterne oder -ex-
terne Faktoren, z.B. demographische 
Entwicklungen, Wachstum, Konkur-
renzdruck, welche zu unerwünsch-
ten organisationalen Konsequenzen 
führen. 

Die Erfolgsmessung bei tief greifen-
den Änderungen berücksichtigt sowohl 
das Ergebnis der Veränderung als auch 
den Veränderungsprozess selbst. Aller-
dings gestaltet sich die Quantifi zierung 
überaus schwierig, da sich Kosten und 
Nutzen aufgrund fehlender Vergleichs-
organisationen und schwer operationa-
lisierbarer Kriterien nicht hinreichend 
genau feststellen lassen.

Wichtige Wege zur Durchführung 
von tief greifenden Änderungen sind 
im �  geplanten organisatorischen Wan-
del und in Maßnahmen der �  Reorga ni-
sation, des Change Management und 
der �  Organisationsentwicklung zu se-
hen.

Literatur: Kirsch, W. 1973: Betriebswirtschafts-
politik und geplanter Wandel betrieblicher Sys-
teme, in: Kirsch, W. (Hrsg.): Unternehmensfüh-
rung und Organisation, Wiesbaden, S. 15-40; 
Scheer, A.W. (Hrsg.) 2003: Change Manage-
ment im Unternehmen: Prozessveränderungen 
erfolgreich managen, Berlin et al.  (m)

 Änderungskündigung
Von Änderungskündigung spricht man, 
wenn eine arbeitgeberseitige Kündi-
gung mit dem Angebot an den � Ar-
beitnehmer verbunden wird, zu neu-
en Bedingungen weiterzuarbeiten. Für 
den Arbeitnehmer verschlechtern sich 
in der Regel die Bedingungen (z.B. an-
dere Art der Tätigkeit, verbunden mit 
niedrigerem � Lohn, weiter entfernter 
Arbeitsort etc.) (� Arbeitsbedingungen). 
Der Arbeitnehmer hat drei Reaktions-
möglichkeiten: 1. Nimmt der Arbeit-
nehmer das Angebot an, wird das Be-
schäftigungsverhältnis zu den neuen 
Konditionen fortgesetzt. 2. Der Ar-
beitnehmer kann die Änderung unter 
Vorbehalt annehmen. Damit lässt sich 
der Arbeitnehmer zwar auf die Bedin-
gungen ein, versucht aber gleichzei-
tig, durch eine Änderungsschutzkla-
ge eine gerichtliche Klärung herbei-
zuführen und die Verschlechterungen 
zu verhindern. 3. Der Arbeitnehmer 
lehnt die Annahme ab. Die Änderungs-
kündigung wird in diesem Fall als or-
dentliche � Kündigung wirksam. Der 
Beschäftigte kann dann Kündigungs-
schutzklage erheben. 

Wie bei der Kündigung muss auch 
die Änderungskündigung das »letzte 
Mittel« sein (Ultima-Ratio-Prinzip). Der 
� Betriebsrat ist vor der Änderungskün-
digung anzuhören. 

Literatur: Däubler, W. 1998: Das Arbeitsrecht 
Bd. 2, 11. Aufl ., Reinbek bei Hamburg  (n)

 Anforderungsprofi l
Im Anforderungsprofi l sind die Ausprä-
gungen verschiedener Anforderungsar-
ten dargestellt. Anforderungen werden 
dabei als objektive Eigenschaften der 
Arbeit angesehen und sind Soll-Vorstel-
lungen darüber, was bei einer Arbeits-
kraft zur optimalen Aufgabenerfüllung 
vorausgesetzt wird.

Anforderungsprofi l
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Häufi g werden die Anforderungsar-
ten des � Genfer Schemas als Ausgangs-
punkt für die Erstellung eines Anfor-
derungsprofi ls benutzt. Es unterglie-
dert die Arbeitsanforderungen in die 
Bestandteile Kenntnisse, Geschicklich-
keit, Verantwortung, geistige und mus-
kelmäßige Belastung sowie Belastung 
durch die Umgebungseinfl üsse.

Die Erstellung eines Anforderungs-
profi ls soll vor allem folgende Funkti-
onen erfüllen:

– Die � Arbeitsbedingungen können 
entsprechend gestaltet werden,

– durch einen Vergleich des Anforde-
rungsprofi ls mit dem � Eignungspro-
fi l gewinnt man Informationen für 
die � Personalplanung,

– das Arbeitsentgelt ist anforderungs-
gerecht bestimmbar (� Lohnfin-
dung).

Kritische Punkte bei der Anforderungs-
profi lermittlung liegen z.B. in der Be-
stimmung der  Anforderungskriteri-
en: Es gibt kein hinreichendes theo-
retisches Modell für die Wirkung be-
stimmter Faktoren aus den menschli-
chen Organismus oder für die Ablei-
tung der Anforderungen aus der Ar-
beitsaufgabe. Geistige und körperliche 
Belastung lassen sich kaum voneinan-
der abgrenzen. Hinzu kommen Mess-
probleme. Man muss auch berücksich-
tigen, dass Anforderungsbestimmun-
gen kaum objektive Ableitungen aus 
Arbeitsaufgaben, sondern eher das Er-
gebnis von kollektiven Verhandlungs-
prozessen sind.

Literatur: Bartölke, K. u.a. 1981: Konfl iktfeld 
Arbeitsbewertung. Grundlagenprobleme und 
Einführungspraxis, Frankfurt/M., New York; 
Lang, K.; Meine, H.; Ohl, K. (Hg.) 2001: Ar-
beit – Entgelt – Leistung. Tarifanwendung im 
Betrieb, Frankfurt/M.  (n)

 Angst 
Als Angst wird der unlustbetonte Ge-
fühlszustand bezeichnet, der sich als 
Reaktion auf relativ unbestimmte Ge-
fahrensituationen einstellt. Angst wird 
von Furcht unterschieden, die sich auf 
auch für andere unmittelbar nachvoll-
ziehbare Zusammenhänge zwischen ei-
ner Gefahrenquelle und den darauf be-
zogenen Reaktionen (z.B. Ausweichen, 
Flucht, Gegenwehr) bezieht.

Angst ist von körperlichen Sympto-
men wie Pulsbeschleunigung, Atem-
not, Zittern, Schweißausbruch, gestei-
gerte Blasen- und Darmtätigkeit beglei-
tet. Wegen der nicht präzise bestimm-
baren Angst auslösenden Gefahrensi-
tuation ist auch das auf Reduzierung 
der Angst bezogene Verhalten weni-
ger bestimmt.

Das Entstehen von Angst wird un-
terschiedlich, überwiegend jedoch kog-
nitiv, erklärt. Lazarus (1966) geht da-
von aus, dass Menschen den Charak-
ter einer Situation zu bestimmen ver-
suchen und – falls die Situation als be-
drohlich wahrgenommen wird – Ein-
schätzungen darüber vornehmen, ob 
sie die Möglichkeit haben, die bedroh-
liche Situation zu bewältigen. Kommt 
die Person zu dem Ergebnis, dass die-
se Möglichkeit nicht besteht, stellt sich 
der als Angst klassifi zierte Affektzu-
stand ein. Diese Erklärung lässt plau-
sibel erscheinen, dass Zusammenhän-
ge mit anderen Persönlichkeitsmerk-
malen wie Selbstsicherheit bestehen, 
Menschen in bestimmten Situationen 
unterschiedlich starke Angstreaktionen 
zeigen und das Transparentmachen der 
Angst auslösenden Situation sowie die 
Übung im Umgang mit der als bedroh-
lich empfundenen Situation Angst min-
dernd wirken kann.

Im betrieblichen Alltag können vie-
le Situationen als bedrohlich empfun-
den werden und Angst auslösen: z.B. 
neue Anlagen und Technologien, die 
an die Arbeitnehmer veränderte An-

Anforderungsprofi l
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forderungen stellen, wobei die Betrof-
fenen oftmals nicht einschätzen kön-
nen, ob sie diese veränderte Arbeitssi-
tuation erfolgreich bewältigen können 
(� Organisationsentwicklung, � geplan-
ter organisatorischer Wandel). Ähnli-
ches gilt für Personalauswahlsituatio-
nen, Prüfungen und Testsituationen, 
die Übernahme neuer Arbeitsaufga-
ben, das Auftreten eines neuen Vor-
gesetzten usw.

Literatur: Greif, S.; Bamberger, E.; Semmer, 
N. 1991: Psychischer Streß am Arbeitsplatz, 
Göttingen; Krohne, H. W. 1976: Theorien zur 
Angst, Stuttgart u.a.; Lazarus, R. S. 1966: Psy-
chological Stress and the Coping Process, New 
York; Lazarus, R.S. 1995: Streß- und Streß-
bewältigung – Ein Paradigma, in: Fipipp, S.-
H. (Hrsg.): Kritische Lebensereignisse, Wein-
heim         (w)

 Anlernen 
Unter Anlernen wird die Qualifi zie-
rung durch Unterweisung am Arbeits-
platz für ein meist relativ eng begrenz-
tes Fachgebiet verstanden. Anlernen 
fi ndet dabei regelmäßig innerhalb ei-
nes Arbeitsverhältnisses statt.

Bis zum Inkrafttreten des Berufsbil-
dungsgesetzes wurde unter Anlernen 
außerdem die Ausbildung auf einem 
engen Fachgebiet zum angelernten 
 Arbeiter bzw. zur angelernten Fach-
kraft verstanden. Diese  Ausbildung 
war spezieller und kürzer (ca. 2 Jah-
re) als die  Berufsausbildung im Rah-
men eines regulären Lehrverhältnisses. 
Das Berufsbildungsgesetz hat die be-
griffl iche Unterscheidung von � Lehr-
ling und Anlernling jedoch aufgegeben 
und durch den Oberbegriff � Auszubil-
dende ersetzt. Dadurch sollten auch 
unterschiedliche Wertungen vermie-
den werden.

Über den Umfang des Anlernens hi-
naus geht die im Schweizerischen Be-
rufsbildungsgesetz verankerte Ausbil-
dungsform der �  Anlehre.  (w)

 Anreiz-Beitrags-Theorie 
Im Rahmen der �   Austauschtheorien 
handelt es sich bei der Anreiz-Beitrags-
Theorie um einen Ansatz mit explizi-
tem organisationalen Bezugsrahmen. 
Sie befasst sich primär mit mensch-
lichem Entscheidungsverhalten in 
(Wirtschafts-)Organisationen, beson-
ders �  Eintritts-, Verbleibs- und �  Aus-
trittsentscheidungen (�  Teilnahmeent-
scheidungen). Insoweit Ausschnitte 
menschlichen Verhaltens erklärt und 
prognostiziert werden sollen, ist diese 
Theorie im Zusammenhang mit �  Mo-
tivationstheorien zu sehen. Sie weist 
jedoch über diese hinaus auf andere 
Ansätze wie die Entscheidungs- oder 
�  Organisationstheorie hin.

Die �   Organisation wird als System 
interdependenter Handlungen der Or-
ganisationsteilnehmer gesehen. Die 
Teilnehmer empfangen von der Orga-
nisation  Anreize (�  Anreizgestaltung) 
wie z.B. Lohn und leisten Beiträge, et-
wa den Einsatz von Arbeitskraft. Für 
die Teilnehmer ist die Mitgliedschaft in 
der Organisation dann attraktiv, wenn 
der Nutzenentgang durch die geleiste-
ten Beiträge von den Anreizen min-
destens aufgewogen wird (Ausgewo-
genheitsaspekt) und/oder das Anreiz-
Beitrags-Verhältnis dem individuellen 
Anspruchsniveau entspricht (Zufrie-
denheitsaspekt). Der  Nutzenentgang 
wird primär an nicht realisierten al-
ternativen Verwendungsmöglichkeiten 
gemessen. Die  Nutzenbewertung er-
folgt subjektiv im Licht der momen-
tanen Bedürfnisse und Ziele. Ein or-
ganisationales Gleichgewicht ist dann 
erreicht, wenn die von der Organisa-
tion durch Transformation der Beiträ-
ge gewonnenen und den Teilnehmern 
zur Verfügung gestellten Anreize aus-
reichen, eine fortdauernde, ausreichen-
de Beitragsleistung der Teilnehmer zu 
gewährleisten.

Die Anreiz-Beitrags-Theorie ist ein 
Hilfsmittel zur Analyse und Gestal-

Anreiz-Beitrags-Theorie
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tung der personalwirtschaftlichen In-
strumente und hilft so, das organisati-
onale Gleichgewicht langfristig zu si-
chern.

Der verwendete  Nutzenbegriff – 
z.B. Zusammenfassung verschiedens-
ter Anreize und Beiträge zu einer einzi-
gen Größe – und die Reduktion auf die 
Ziele der Teilnehmer, welche die Exis-
tenz eigenständiger Organisationszie-
le nicht berücksichtigt, sind Schwach-
punkte dieses Konzepts.

Literatur: March, J. G.; Simon, H. A. 1976: Or-
ganisation und Individuum, Wiesbaden   (m)

 Anreizgestaltung 
Die Anreizgestaltung ist eine der zen-
tralen Aufgaben der � Personalwirt-
schaft. Die in einem Betrieb Beschäf-
tigten sind hier tätig, weil sie für ihren 
Einsatz materielle und nicht materielle 
Gegenleistungen – Anreize – erhalten. 
Die Anreizgestaltung ist unter zwei Ge-
sichtspunkten von Bedeutung:

1.  Teilnahmeentscheidung: Damit ist 
die Entscheidung für oder gegen die 
Tätigkeit in einem Unternehmen ge-
meint; sie wird durch das Anreiz- 
oder Kompensationspaket (�  Kom-
pensation) wesentlich beeinfl usst;

2. Umfang und persönliches Engage-
ment bei der Aufgabenerfüllung: 
Dieser Aspekt der Organisations-
mitgliedschaft wird auch als das 
Problem der Sicherung rollenkon-
formen Verhaltens angesprochen.

Die Gesamtkalkulation über den Ver-
bleib in einer � Organisation oder ei-
ne neue Mitgliedschaft in einer Orga-
nisation erfolgt eher in größeren Ab-
ständen. Dabei kommt den gut kalku-
lierbaren Faktoren wie der Höhe des 
Entgelts, den Sozialleistungen, der ei-
genen Position in der Arbeitsgruppe, 
Sicherheitserwägungen usw. eine do-
minierende Rolle zu.

Das jeweils aktuelle Arbeitsverhal-
ten wird hingegen laufend durch ei-
ne Vielzahl von Faktoren unmittelbar 
beeinfl usst. Dabei wirkt das �  Entgelt, 
das für die Teilnahmeentscheidung von 
zentraler Bedeutung ist, auch unmit-
telbar auf das Verhalten ein. In die-
sem Kontext ist weniger die absolute 
Höhe als die Tatsache von Bedeutung, 
dass alle Beteiligten zu dem Ergebnis 
kommen, im Vergleich zu den ande-
ren gerecht entlohnt zu werden. Da-
neben sind jedoch zahlreiche andere 
Anreize in gleicher Weise wirksam ins-
besondere die Arbeitsaufgabe, die so-
zialen Beziehungen im Arbeitsumfeld, 
die Vorgesetzten-Mitarbeiter-Beziehung 
(� Führung). Schanz (1991) gliedert die 
Anreize in die Gebiete Entgeltsystem, 
Personalentwicklungsanreize, Kreativi-
täts- und Innovationsanreize, Anreizpo-
tenziale in der Mitarbeiterführung so-
wie unternehmensweite Anreizsyste-
me, zu denen u.a. die � Mitarbeiter-
beteiligung gehört.

Zielsetzung bei der Gestaltung von 
Anreizsystemen ist es, Anreizpakte 
zu schnüren, die insgesamt für die � 
Arbeitnehmer eine hohe Attraktivität 
haben, die gute Mitarbeiterinnen und 
� Mitarbeiter im Unternehmen halten 
und die das Arbeitsverhalten im Sin-
ne der Organisations- bzw. Unterneh-
mensziele positiv beeinfl ussen. Die 
Anreizgestaltung wird auch im Lich-
te der �  Anreiz-Beitrags-Theorie darge-
stellt und im Anschluss an March/Si-
mon (1958) diskutiert (Kupsch/Marr 
1991).

Literatur: Kupsch, P. U.; Marr, R. 1991: Perso-
nalwirtschaft, in: Heinen, E. (Hrsg.): Industrie-
betriebslehre. Entscheidungen im Industriebe-
trieb, 9. Aufl ., Wiesbaden, S. 729-896; March, 
J.G.; Simon, H.A. 1958: Organizations, New 
York, London, Sydney; Martin, A. 2001: Per-
sonal – Theorie, Politik, Gestaltung, Stuttgart, 
Berlin, Köln, S. 285-360; Schanz, G. (Hrsg.) 
1991: Handbuch Anreizsysteme in Wirtschaft 
und Verwaltung, Stuttgart  (w)

Anreiz-Beitrags-Theorie
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 Äquivalenzprinzip 
Der Grundsatz, dass die Lohnhöhe 
der Leistung entsprechen soll, wird 
als Äquivalenzprinzip bezeichnet: Die 
Lohnhöhe soll der Leistung äquivalent 
sein. Dieses Prinzip konkretisiert sich 
in den Forderungen, dass der � Lohn 
in Abhängigkeit von den Anforderun-
gen (anforderungsgerechter  Lohn) und 
vom  Leistungsgrad (leistungsgerechter 
 Lohn) festgelegt werden soll.

Als Mittel zur Erreichung dieser Zie-
le werden die  Lohnsatzdifferenzierung 
und die Differenzierung der Lohnhöhe 
im Rahmen unterschiedlicher � Lohn-
formen eingesetzt. Bei der Lohnsatz-
differenzierung werden – meist unter-
stützt durch Verfahren der � Arbeits-
bewertung – unterschiedlich schwie-
rigen Arbeitstätigkeiten entsprechen-
de Lohnsätze zugeordnet. Im Rahmen 
verschiedener Lohnformen werden Ab-
hängigkeiten zwischen quantitativem 
und qualitativem Arbeitsergebnis und 
Lohnhöhe festgelegt. Die Formulie-
rung des Äquivalenzprinzips geht auf 
Ko siol zurück.

Literatur: Kosiol, E. 1962: Leistungsgerechte 
Entlohnung, Wiesbaden; Ridder, H.-G. 1999: 
Personalwirtschaftslehre, Stuttgart usw., S. 355-
357  (w)

 Arbeiterkammern (Österreich)
Als Arbeiterkammern (genauer: Kam-
mern für � Arbeiter und � Angestellte) 
werden die aufgrund des österreichi-
schen Arbeiterkammergesetzes (AKG) 
eingerichteten gesetzlichen Interessen-
vertretungen der �  Arbeitnehmer be-
zeichnet. Ihrem Charakter als �  Kam-
mer entsprechend handelt es sich um 
Körperschaften öffentlichen Rechts, 
in denen die Entscheidung über eine 
Mitgliedschaft der Disposition des Ein-
zelnen entzogen ist (Zwangsmitglied-
schaft).

Der personale Wirkungsbereich ist 
umfassend. Ausgeschlossen sind ledig-
lich selbstständig Erwerbstätige und be-
stimmte, im § 10 Abs. 2 AKG genann-
te Arbeitnehmergruppen (z.B. leiten-
de Angestellte mit dauernd maßgebli-
chem Einfl uss).

Je Bundesland ist eine Arbeiterkam-
mer, auf Bundesebene der Österreichi-
sche Arbeiterkammertag, der sich aus 
allen österreichischen Arbeiterkam-
mern zusammensetzt, eingerichtet. 

Wichtigste Organe der Arbeiterkam-
mern sind Präsident, Vorstand und 
Vollversammlung (beim Arbeiterkam-
mertag: Hauptversammlung). 

Den Arbeiterkammern kommt in ih-
rem jeweiligen räumlichen und per-
sonalen Wirkungsbereich die Aufgabe 
zu, die sozialen, wirtschaftlichen, be-
rufl ichen und kulturellen Interessen 
ihrer Mitglieder zu vertreten und zu 
fördern. Das geschieht insbesondere 
durch Vorschläge und Gutachten, Stel-
lungnahme zu Gesetzen und Verord-
nungen oder Entsendung von Vertre-
tern in verschiedene Gremien. Der Ös-
terreichische Arbeiterkammertag über-
nimmt diese Angelegenheiten, soweit 
sie das gesamte Bundesgebiet oder 
mehrere Bundesländer betreffen. Die 
Arbeiterkammern nehmen an der �  So-
zialpartnerschaft Teil, wenngleich ein 
Großteil der �  Kollektivverträge durch 
den �   Österreichischen Gewerkschafts-
bund (ÖGB) abgeschlossen wird.

Arbeiterkammern stellen in ihrer Art 
eine österreichische Besonderheit dar. 
Sie bilden ein gesetzlich verankertes 
Gegengewicht zu den �  Handelskam-
mern der �  Arbeitgeber. In der Bezie-
hung zum (bedeutenderen) �  Öster-
reichischen Gewerkschaftsbund hat 
sich in Österreich gleichsam eine ›Ar-
beitsteilung‹ herausgebildet, in der sich 
die Arbeiterkammern verstärkt auf die 
Wahrung der Arbeitnehmerinteressen 
im öffentlich-rechtlichen Bereich und 
auf die wissenschaftliche Untermaue-

Arbeiterkammern (Österreich)
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rung der Arbeitnehmerpositionen kon-
zentrieren. In diesem Sinne verzichten 
sie trotz prinzipieller Kollektivvertrags-
fähigkeit zu Gunsten des ÖGB auf Ab-
schluss der Kollektivverträge.

Literatur: Löschnigg, G. 2003: Arbeitsrecht, 
10. Aufl ., Wien  (m)

 Arbeitgeber
Arbeitgeber im rechtlichen Sinne ist, 
wer mindestens einen �  Arbeitnehmer 
beschäftigt. Der Arbeitgeberbegriff ist 
also durch den des Arbeitnehmers de-
fi niert. 

Arbeitgeber können natürliche und 
juristische Personen sein; es ist nicht 
notwendig, dass es sich um einen Un-
ternehmer oder ein Unternehmen han-
delt, denn auch z.B. ein Haushaltsvor-
stand kann eine Hilfskraft beschäftigen.

Literatur: Söllner, A.; Waltermann, R. 2003: 
Grundriß des Arbeitsrechts, 13. Aufl ., Mün-
chen; Däubler, W. 1998: Das Arbeitsrecht Bd. 
2, 11. Aufl ., Reinbek bei Hamburg  (n)

 Arbeitgeberverbände
Arbeitgeberverbände sind Zusammen-
schlüsse von Unternehmen oder von 
fachlichen bzw. regionalen Unterneh-
mensverbänden zum Zweck der Ver-
tretung arbeitspolitischer Interessen 
gegenüber den � Gewerkschaften und 
dem Staat.

Man grenzt für Deutschland Arbeit-
geberverbände (Spitzenverband: Bun-
desvereinigung der Deutschen Arbeit-
geberverbände – BDA) einerseits ab 
von  Wirtschaftsverbänden (Spitzenver-
band: Bundesverband der Deutschen 
Industrie – BDI), andererseits von  � In-
dustrie- und Handelskammern (Spit-
zenverband: Deutscher Industrie- und 
Handelstag – DIHT).

Die historischen Vorläufer der heu-
tigen Arbeitgeberverbände konstituier-

ten sich im Vergleich zu den �  Gewerk-
schaften relativ spät. Die Verbandsbil-
dung wurde innerhalb der � Arbeitge-
ber kontrovers diskutiert, da man teil-
weise hierin einen ersten Schritt zur 
Anerkennung der Gewerkschaften sah. 
Erst 1913 kam es zur Gründung eines 
deutschen Dachverbandes: der Verei-
nigung der Deutschen Arbeitgeberver-
bände. 1950 wurde die heutige  Bun-
desvereinigung der Deutschen Arbeit-
geberverbände (BDA) mit Sitz in Köln 
gegründet. Die BDA ist ein Verband 
von Verbänden: Seine Mitglieder wa-
ren bis zur deutsch-deutschen Verei-
nigung 54 Fachspitzenverbände und 
14 überfachliche Landesverbände.

Unternehmen können also fachlich 
und regional organisiert sein: Sie sind 
einerseits Mitglied in einem Fachver-
band, der wiederum Mitglied in einem 
Landesverband ist. Dieser gehört dann 
einem Bundesfachverband an, z.B. 
dem Gesamtverband metallindustri-
eller Arbeitgeberverbände. Anderer-
seits sind sie Mitglied in überfachli-
chen Arbeitgeberverbänden, die sich 
ebenfalls in Landesverbänden zusam-
menschließen. Die fachlichen und re-
gionalen Spitzenverbände sind jeweils 
Mitglied in der BDA.

Wichtigste Organe der BDA sind 
die Mitgliederversammlung, die den 
Vorstand wählt, sowie als ausführen-
de Organe Präsidium und Geschäfts-
führung. Die Stimmrechte der Unter-
nehmen in den Mitgliedverbänden und 
auch die Beiträge richten sich nach der 
Lohn- und Gehaltssumme oder der Be-
schäftigtenzahl. Der Einfl uss großer 
Industrie unternehmen auf die Entschei-
dungsfi ndung ist daher beachtlich. 

Die BDA ist selbst nicht Tarifpart-
ner. Sie koordiniert jedoch die Tarif-
politik der einzelnen Arbeitgeberver-
bände. Ein wichtiges Koordinationsin-
strument ist der sog. »Tabu-Katalog«, 
der Gegenstände enthält, die keines-
falls mit den Gewerkschaften verein-

Arbeiterkammern (Österreich)
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bart werden sollen bzw. der Geneh-
migung bedürfen.

Politisch-ideologisches Leitbild der 
Arbeitgeberverbände ist die  »Sozial-
partnerschaft« (� Partnerschaft, be-
triebliche).

Für Österreich sind insbesondere die 
� Handelskammern von Bedeutung, de-
nen der Gesetzgeber Aufgaben übertra-
gen hat, die in Deutschland von eigen-
ständigen Arbeitgeberverbänden über-
nommen werden. Darüber hinaus gibt 
es die Vereinigung österreichischer In-
dustrieller, die eher eine Interessenor-
ganisation ist, obwohl ihr auch Kollek-
tivvertragsfähigkeit (� Kollektivvertrag) 
zuerkannt ist.

In der Schweiz sind die wichtigs-
ten Dachorganisationen der Arbeitge-
berverbände der  Zentralverband der 
Schweizerischen Arbeitgeberorgani-
sationen, der  Schweizerische Han-
dels- und Industrie-Verein, der aller-
dings eher Wirtschaftsverbandsinter-
essen wahrnimmt, sowie der  Schwei-
zerische Gewerbeverband. Anders als 
in Deutschland und in Österreich ist 
die Mitgliedschaft in Handelskammern 
für die Schweiz freiwillig. 

Literatur: Traxler, F. 1999: Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbände: Probleme der Verbands-
bildung und Interessenvereinheitlichung, in: W. 
Müller-Jentsch (Hrsg.), Konfl iktpartnerschaft, 
3. Aufl ., München, S. 57-77  (n)

 Arbeitnehmer 
Im arbeitsrechtlichen Sinne sind Ar-
beitnehmer diejenigen natürlichen Per-
sonen, die aufgrund eines privatrecht-
lichen Vertrages oder eines gleichge-
stellten Rechtsverhältnisses zur Arbeit 
im Dienste eines anderen verpfl ichtet 
sind. Für personalwirtschaftliche Über-
legungen empfi ehlt es sich, den arbeits-
rechtlichen Arbeitnehmerbegriff zu er-
weitern und auf alle Organisationsmit-
glieder bzw. – im Hinblick auf neue 

Organisationsformen – alle zur betrieb-
lichen Leistungserstellung beitragenden 
Personen – auszudehnen. Damit wer-
den auch Personengruppen mit einbe-
zogen, die vom engeren arbeitsrechtli-
chen Begriff nicht erfasst, für das �  Per-
sonalwesen aber von Relevanz sind, 
z.B. Beamte und Vorstandsmitglieder 
von Aktiengesellschaften. 

Es kann zwischen unterschiedli-
chen Gruppen differenziert werden. 
Beispielsweise wird nach Art der Tätig-
keit zwischen �   Arbeitern und �   Ange-
stellten getrennt. Weitere Differenzie-
rungskriterien sind Geschlecht (�  Ar-
beitnehmer, weibliche), Alter �  Arbeit-
nehmer, ältere) Herkunft (�  Arbeitneh-
mer, ausländische) oder Grad der Er-
werbsfähigkeit (�  Arbeitnehmer, be-
hinderte).

Für das � Personalwesen sind Arbeit-
nehmer, ihr Leistungsverhalten und die 
relevanten organisationalen Umwelt-
segmente Mittelpunkt personalwirt-
schaftlicher Überlegungen und Maß-
nahmen. Aus der Unterschiedlichkeit 
der Arbeitnehmergruppen ergibt sich 
im Hinblick auf die Erfüllung sozia-
ler und ökonomischer Zielsetzungen 
die Notwendigkeit der Differenzierung 
personalwirtschaftlicher Instrumente 
(differenzieller Aspekt), ohne dabei 
den Anspruch auf Abstimmung der 
einzelnen Teilbereiche und die Inte-
gration in die Gesamtorganisation auf-
zugeben.

Literatur: Oechsler, W. 2000: Personal und Ar-
beit, 7. Aufl ., München, Wien  (m)

 Arbeitnehmer, ältere 
Die Gruppe der älteren Arbeitneh-
mer wird unterschiedlich abgegrenzt: 
über das Lebensalter (z.B. 33-55 Jah-
re), das Berufsalter (z.B. zweite Hälf-
te der Erwerbstätigkeit) oder die  Kar-
rierebiographie (z.B. Erreichung eines 
Kar riereplateaus).

Arbeitnehmer, ältere


